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Vorwort 

Bereits unter dem Dach des EHI Retail Institute e.V., Gesellschafter der GS1 Germany GmbH, wur-
den in der Vergangenheit gemeinsam mit der Fleischbranche Branchenanforderungsprofile formu-
liert. Darunter auch das Anforderungsprofil für die derzeitigen E1 bis E3 Fleischbehälter und die 
EURO H1-Hygienepaletten.   

Diese EHI-Anforderungsprofile, welche in der Fleischbranche heute als Branchenstandard gelten, 
wurden am 15. Februar 2008 vom EHI Retail Institute an GS1 Germany übertragen mit dem Auftrag 

zur inhaltlichen Weiterentwicklung und Anpassung an die aktuellen Branchenanforderungen, zur Ab-
lösung des bisher verwendeten Namens/Logos „EHI“ sowie den Aufbau eines Qualitätssicherungs-
systems für Hersteller/ Erstinverkehrbringer von EURO H1-Hygienepaletten und E-Fleischkästen. 
Hierzu wurde im Jahr 2008 die Fachgruppe MTV Cert Fleisch ins Leben gerufen, welche die EHI-
Anforderungsprofile grundlegend auf den Prüfstand gestellt hat. Neben Verbesserungsbedarf an den 
Ladungsträgern selbst wurden insbesondere die unzureichende Identifikation der Behälter sowie die 

fehlende Überwachung der Hersteller/Erstinverkehrbringer als Ursache für die aktuellen Probleme 
identifiziert. 

An der Überarbeitung der Anforderungsprofile waren neben Vertretern aus der Fleischbranche und 
Logistik-Dienstleistern u. a. auch Hersteller entsprechender Mehrweg-Ladungsträger als betroffene 
Wirtschaftskreise in den Arbeitsgremien bei GS1 Germany aktiv beteiligt. Das Anforderungsprofil für 
die EURO H1-Hygienepalette wurde durch das GS1 Branchengremium Fleisch bereits im Jahr 2011 
verabschiedet sowie erste Hersteller von EURO H1-Hygienepaletten als Teilnehmer am Qualitäts-

sicherungssystems „QSS-H1“ von GS1 Germany 2012 zugelassen. 

Parallel wurde seitens der EDEKA ein neuer Typ Fleischbehälter, genannt „weißer E1-E3 Performance 
Behälter“, für den unternehmensinternen Einsatz entwickelt, welcher aber auch als mögliche zukünf-
tige Branchenlösung geeignet sein sollte. 

Im Auftrag der Entscheiderrunde Handel + Industrie bei GS1 Germany vom 27.01.2012 hat eine 
Expertengruppe aus Anwendern diesen neuen Behältertyp bewertet und eine Empfehlung für eine 
neue Branchenlösung erarbeitet. Für eine branchenweite Akzeptanz durch die betroffenen Wirt-

schaftskreise der Fleischbranche wurden die weißen E Performance Behälter um die Marktanforde-
rungen der Branche (Noppenfeld für das Aufbringen temporär genutzter Etiketten im unternehmens-

übergreifenden Warenverkehr, hellblaue Farbe) mit Einverständnis und Beteiligung des o. g. Han-
delsunternehmens ergänzt. 

Die Bauform für die neue Behältergeneration, genannt hellblauer E Performance Behälter, wurde am 
28.05.2013 von der Branche in der Entscheiderrunde Handel + Industrie bestätigt. 

Zur Sicherung der gleichbleibend hohen Qualität hat im 2. Halbjahr 2013 die Integration der E Per-
formance Behälter in das Qualitätssicherungssystem begonnen. Dieses Qualitätssicherungssystem 
mit seinem Zulassungs- und Überwachungsverfahren bildet die Grundlage für die Identifikation und 
Kennzeichnung der E Performance Behälter mit der serialisierten GS1 Typnummer. Grund für die 
Forderung der Branche nach dem Aufbau des Qualitätssicherungssystems sind die zunehmenden 
Probleme in der Fleischbranche durch Fleischkästen und Hygienepaletten nicht ausreichender Quali-
tät, die nicht ausreichende Transparenz darüber, welche Hersteller nachweislich gemäß Typbeschrei-

bung produzieren und sich dem Zulassungs- und Überwachungsverfahren unterwerfen, sowie unzu-
reichender Fälschungsschutz. Das Prozedere für die Zulassung und Überwachung der Hersteller/ 
Erstinverkehrbringer, sowie die Vorgehensweise bis zur Erteilung der Zulassung, sind bereits festge-
legt und beschrieben. Zur Koordination des gesamten Qualitätssicherungssystems für den offenen 

Pool wurde die Typbeschreibung an das Competence Center MTV bei der GS1 Germany übergeben. 

Die Namen aller Systemteilnehmer am Zulassungs- und Überwachungssystem werden in einer 
aktuellen Aufstellung auf der Homepage von GS1 Germany veröffentlicht. 
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1 Einführung und Zielsetzung 

Zur weiteren Effizienzsteigerung des Warenflusses in der Fleischbranche sowie Anpassung an die 
aktuellen Markanforderungen wurde das bestehende System der roten EURO E-Fleischbehälter unter 
Berücksichtigung neuer Technologien, wie z. B. der automatischen Identifikation, weiterentwickelt. 
Es wurde ein neues, einheitliches sowie mechanisch und manuell handhabbares Behälter-System 
entwickelt. Dieses ist modular auf die Grundflächen 800 x 600, 1200 x 800 (Euro) und 1200 x 1000 
(ISO) abgestimmt und stellt ein universell einsetzbares, poolfähiges System dar.  

Damit sollen folgende Ziele erreicht werden: 

■ Sicherstellung hoher Behälterqualität durch ein definiertes Qualitätssicherungssystem inkl. 
Zulassung und Überwachung aller Hersteller und Erstinverkehrbringer. 

■ Schutz vor Plagiaten durch gezielte Nutzung von Schutzrechten und Identifikation. 

■ Einsatzmöglichkeit in den Kühl- und Tiefkühlräumen des Lebensmittelhandels, produzierenden 
Lebensmittelbetrieben der Fleisch- und Wurstindustrie, sowie gekühlten Verarbeitungsbereichen, 

d.h. die gesamte logistische Kette. 

■ Eignung der Behälter für den Einsatz in halb- und vollautomatischen Förderanlagen, wie sie auch 
in Unternehmen der Fleischbranche Verwendung finden. 

■ Vereinfachung der Reinigungsprozesse durch Optimierung von Ecken, Noppenfeldern und Verrin-
gerung der Verwendung temporär genutzter Etiketten. 

■ Reduzierung des Wasser- und Chemiebedarfes. 

■ Rationalisierung der Transport-, Lager- und Fördertechnik durch standardisierte Konstruktions-

merkmale und Identifizierbarkeit. 

■ Gesicherte Identifikationsfähigkeit über alle Handelsstufen  stufenübergreifende Rückverfol-

gung durch integrierte Inmould-Label. 

■ Mehr Transparenz im Behältermanagement. 

■ Ressourcenschonung und Abfallvermeidung durch Reduzierung von Einweg-, Außen- und Innen-

verpackungen. 

■ Verbesserte Handhabung bei der Arbeit durch ergonomische Gestaltung der Behältergriffe. 

■ Eignung für automatisches Befüllen und Entleeren.  

■ Vollautomatischer, störungsfreier Lauf auf Rollenbahnen. 

■ Qualitätssicherung des Ladegutes. 

■ Erhöhung der Flexibilität in der Leergutversorgung. 

■ Vorgabe gleicher Systemmerkmale für spezielle Verwendung. 

■ Herstellerübergreifende Kompatibilität. 

■ Sicherstellung der stofflichen Verwertung beschädigter Systemelemente durch Rücknahmever-
pflichtung der Hersteller. 
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2 Aufbau der Behälter 

2.1 Konstruktion der E1-E3 Performance 

 

Abbildung 2-1: E1 Performance Behälter 

 

 
Abbildung 2-2: E 2 Performance Behälter 

 

 
Abbildung 2-3: E 3 Performance Behälter 
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Abbildung 2-4: Konstruktionszeichnung E1-E3 Performance Behälter und Messpositionen 

Die Zeichnungen sind zur besseren Ansicht auch als separate Datei beim Lizenzgeber erhältlich. 

2.2 Außen- und Innenmaße, Tara- und Füllgewichte im Auslieferungszustand 

Kurzbezeichnung Außenmaße 
L x B x H (mm) 

Innenmaße 
L x B (mm) 

Tara-Gewicht 
(kg) +/- 1 % / g 

Füllgewicht (kg) 

E1 Performance 598+/-2 x 
398,5+1,5/-2 x 
126+/-1 

568*368,5 1,5 / 12,5 12,5 

E2 Performance 598+/-2 x 
398,5+1,5/-2 x 
201+/-1 

568*368,5 2,0 / 20 20 

E3 Performance 598+/-2 x 
398,5+1,5/-2 x 

301+/-1 

568*368,5 3,0 / 30 30 

Tabelle 2-1: Maße und Gewichte E1-E3 Performance 

Für eine einwandfreie Reinigung sind die Behälter so gestaltet, dass keine sogenannten toten Ecken 
vorliegen. 

Der Boden der Behälter ist flach und glatt ausgestaltet, max. 10 mm nach innen gezogen und von 

innen her stapelbar. Zur Vermeidung einer überhöhten Bodendurchbiegung ist das zulässige Füllge-
wicht zu beachten. 
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2.3 Kennzeichnung und Identifikation 

2.3.1 Werkzeugeinsätze nach Zeichnung (Anlage 1.1-1.4) 

1. Materialkennzeichnung  

2. Datumsuhr (Monat/Jahr) 

3. Name Hersteller/Erstinverkehrbringer (1x 400 mm Seite oben links, gemäß Zeichnung) 

4. Tara-Gewicht 

5. Symbol für Lebensmittelkontakt  

6. E1-E3 Performance (gemäß GS1 Typbeschreibung) 

7. Lizenzhinweis  

8. GS1 Zulassungsnummer (für das Werkzeug) 

9. Zulässige Füllmenge/Stapellast in kg 

Zusätzliche Informationen dürfen während der Produktion nicht aufgebracht werden. 

2.3.2 Position, Größe und Anzahl Inmould-Label (IML) 

Größe: 70 mm x 85 mm, linke obere Ecke abgeschrägt (10x10 mm) 

Farbe: weiß (Farbe des Bedruckstoffes) 

Material: Polyolefin 

Dateninhalte: analog Abbildung 1+2 (s. u.) 

Druckfarbe: schwarz 

Bezeichnung des Fleischbehälters: E1 (bzw. E2, E3) Performance in der unteren linken Ecke 
einschließlich E Performance Logo auf dem Inmould-Label 

GS1 Typnummer: GRAI (Global Returnable Asset Identifier) gemäß GS1 General Specifications in 
Klarschrift mit folgendem Aufbau: 

 

 

Abbildung 2-5: Detailaufbau der GRAI (Global Returnable Asset Identifier) bei E1 bis E3 Performance Be-
hältern 

 
Abbildung 2-6: Allgemeiner Datenstring der GRAI 

Die GRAI verschlüsselt im GS1 128-Strichcode 26 Stellen numerisch (GS1 128), aufgebracht in 
Leiterform, Symbolhöhe:  40 mm, Ruhezone links und rechts mindestens 5 mm. 

GS1 Company Prefix (GCP) 
Basisnummer 

0 
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2D-Zeichnung inkl. Bemaßung des Drucks siehe Anlage 2. 

Dem Behälterhersteller muss eine gültige Konformitätserklärung über die Lebensmittelkonformität 
des Inmould-Labels seitens des Label-Herstellers vorliegen. 

Unabhängig vom Ländercode und der Hersteller-ID etc. ist die Behälteridentifizierungs-Nr. für die 

verschiedenen Behälterhöhen stets gleich. 

99999: E1 Performance 

99998: E2 Performance 

99997: E3 Performance 

Die GRAI wird zusätzlich im GS1 DataMatrix mit 26 Stellen numerisch verschlüsselt, in vertikaler 
Ebene nahezu mittig zum GS1-128-Strichcode positioniert, DataMatrix: 16x16, Zellgröße: 0,85 mm, 
Matrixgröße gesamt 18x18, inklusive Such- und Taktmuster, zuzüglich Ruhezone an allen vier Sei-

ten und Mindestabstand zum GS1-128-Strichcode von mindestens 1,5 mm. Die Modulbreite des 
GS1-128 Barcodes auf dem E Performance Etikett beträgt 0,375 mm. 

         Symbolhöhe 

 

Abbildung 2-7: Etikett für E1 Performance Fleischbehälter 

 

         Symbolhöhe 

 

Abbildung 2-8: Etikett für E2 Performance Fleischbehälter 

  

Ruhezone 

Ruhezone 

Ruhezone 

Ruhezone 
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Symbolhöhe 

 
Abbildung 2-9: Etikett für E3 Performance Fleischbehälter 

  

Ruhezone 

Ruhezone 
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3 Materialien und Farben 

3.1 Materialtypen 

Ausgangsmaterial für die E1-E3 Performance Behälter ist HDPE (High Density Polyethylen), geeignet 
zur Herstellung von Transport & Lagerbehältnissen aus Kunststoff und für Einsatz im Temperatur-
bereich von -40°C bis +70°C. 

Mindestanforderungen an das Material: 

Eigenschaften Einheit Kennwert  Prüfnorm 

Schmelzindex MFR g / 10 min bei 190°C und 2,16 kg 8 ± 2 ISO 1133 

Dichte kg/dm3 0,957 -0,965 ISO 1183 

Für den eingefärbten Kunststoff gelten die folgenden Anforderungen: 

Lichtechtheit: 
Prüfung nach ISO 4892-2-B 
Bewertung nach Blauscala in Anlehnung an DIN EN ISO 105-B02 min. 7/8 

Wetterechtheit: 

Prüfung nach ISO 4892-2-A 
Bewertung nach Grauscala in Anlehnung an DIN EN ISO 105-A02 min. 4/5 

Für Kunststoffe in Kontakt mit Lebensmitteln sind die gesetzlichen Regelwerke nach dem jeweils 
aktuellen Stand zu beachten. Der MTV-Hersteller stellt dem Abnehmer die gesetzlich vorgeschrie-
bene Konformitätserklärung für E Performance Behälter zur Verfügung. 

Die interne Nachweisführung wird den zuständigen Behörden bzw. den Zertifizierungsstellen vom 
MTV-Hersteller auf Anforderung zur Verfügung gestellt.  

Entsprechende Konfomitätserklärungen für die verwendeten Rohmaterialien müssen im Unter-
nehmen verfügbar sein. 

Die Verwendung von Post-Consumer-Rezyklaten zur Herstellung von E1-E3 Performance Behältern 
ist generell nicht zulässig. 

3.2 Farbe 

Die Farbe ist hellblau ähnlich Pantone 298c. 

Farbtoleranzen: 

L= +71,5  mit ΔL +/-1 (Helligkeit) 
a= -19,5  mit Δa +/-1 (-grün / +rot) 
b= -30  mit Δb +/-1 (-blau / +gelb) 

ΔE < 2,0 

Verbindlich ist der Farbort im Lab-Farbraum unter Normlicht D65. 

 

Rohstoffmanagement und Rückverfolgbarkeit 

Es liegt ein System zur Rückverfolgung vor, das die Identifizierung von Produktlosen und deren 
Beziehung zu Typen von Rohstoffen inkl. der verwendeten Farben und Inmould-Label ermöglicht. 
Bei der Verwendung von Siloware muss zumindest eine Verknüpfung mit dem entsprechenden Silo 
und den dort zuletzt eingefüllten Rohstoffchargen möglich sein. 

Das System zur Rückverfolgung bezieht alle relevanten Eingangs-, Verarbeitungs- und Vertriebs-
aufzeichnungen mit ein.  

Die Rückverfolgbarkeit ist bis zur Seriennummer des fertigen E Performance Behälters sichergestellt 
und dokumentiert. 
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3.3 Sonderbehälter 

Der Behälter darf als E Performance Behälter ausschließlich in der beschriebenen Ausführung gefer-
tigt werden. Das heißt, mit der lt. dieser Typbeschreibung spezifizierten Codierung, dem E Perfor-

mance Logo und der GRAI (mit der unter Abbildung 5+6 beschriebenen Nummernsystematik) und 
nur in der definierten Farbe. 

Werden baugleiche Behälter für den ausschließlich unternehmensinternen Einsatz in einer davon 
abweichenden Farbe gefertigt, so dürfen diese weder mit der GRAI für E Performance Behälter, noch 
mit dem lizenzrechtlich geschützten E Performance Logo auf dem Inmould-Label gekennzeichnet 
werden. 

Ein derartiger Behälter ist nicht poolfähig im Sinne dieser Typisierung. 
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4 Qualitätssicherungssystem 

4.1 Allgemeines 

Das Qualitätssicherungssystem mit der Erstzulassung und regelmäßigen Überwachung aller Behäl-
terhersteller bzw. Erstinverkehrbringer sowie Hersteller von Inmould-Labeln und Behälter-Entsor-
gern als Systempartner sichert den hohen Qualitätsstandard der E Performance Behälter unter-

schiedlicher Hersteller, sowie deren regelmäßige Überwachung durch unabhängige Zertifizierungs-
stellen/Prüfinstitute. 

Eckpunkte des Qualitätssicherungssystems sind: 

■ Zeichnung des Systemvertrages mit der GS1 Germany und Vergabe einer GS1 Zulassungs-
nummer 

■ Nachweis der allgemeinen Qualitätsfähigkeit des Unternehmens zur Herstellung von E Perfor-
mance Behältern gemäß Typbeschreibung 

■ Nachweis der spezifischen Qualitätsfähigkeit durch erfolgreiche Erstprüfung der Behälter bei ei-
nem unabhängigen Institut und Durchführung eines ersten produktbezogenen Prozessaudits 
durch eine neutrale Zertifizierungsstelle 

■ Jährliche Durchführung eines produktbezogenen Prozessaudits durch eine neutrale Zertifizie-
rungsstelle. 

Zuständig für die Koordination des Qualitätssicherungssystems ist das CC MTV der GS1 Germany 

GmbH. 

Darüber hinaus sind die E Performance Behälter zum Schutz vor Fälschung oder unerlaubtem Nach-
bau wie folgt schutzrechtlich gesichert: 

a. Schutz der Farbe (alte E2 in hellblau nicht erlaubt) 

b. Markenschutz E Performance 

c. Patent Eckkonstruktion 

d. Gebrauchsmuster / Geschmacksmuster 

Lizenzen inkl. 3D-Daten für die E1-E3 Performance Behälter sind je Behältertyp zu marktüblichen 
und fairen Bedingungen bei der Georg Utz GmbH, Abteilung Patente + Lizenzen, Nordring 67, 48465 
Schüttorf erhältlich. 

4.2 Teilnahme durch Hersteller und Erstinverkehrbringer von E Performance 
Behältern 

4.2.1 Anmeldung 

Ein schriftlicher Antrag zur Teilnahme am Qualitätssicherungssystem und der Erlaubnis zu Herstel-
lung, Vertrieb und Inverkehrbringen von E Performance Behältern ist bei GS1 Germany zu stellen. 

In dem Antrag sind sämtliche Werkzeugnummern und deren Standort detailliert aufzuführen. 

GS1 Germany erteilt dem Hersteller daraufhin eine vorläufige Herstellernummer, auf deren Basis 
das Unternehmen bei einem zugelassenen Labelhersteller entsprechende Inmould-Label produzieren 
lassen kann. 

Im Zulassungsprozess müssen folgende Nachweise erbracht werden: 

Bei Antragsstellung: 

■ die Vorlage eines Management-Systems nach DIN EN ISO 9001:2008 

Im laufenden Zulassungsprozess: 

■ die Erfüllung der Anforderungen an die Inmould-Label 

■ erfolgreiche externe Erstmusterprüfung der Behälter sowie 
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■ erfolgreiche Durchführung eines ersten Prozessaudits bei laufender Produktion beizufügen. 

4.2.2 Herstellung und Inverkehrbringen von E Performance Behältern 

Die Herstellung der E Performance Behälter muss entsprechend dieser Typbeschreibung für E1-E3 
Performance Behälter in der Fleischbranche erfolgen. 

Jeder Hersteller, Vertreiber oder Inverkehrbringer ist verpflichtet, E Performance Behälter nur in den 
vorgegebenen Maßen und Toleranzen gemäß Typbeschreibung zu liefern. 

Die Erlaubnis zum Inverkehrbringen der E Performance Behälter mit GS1 Typnummer durch einen 
Behälterhersteller / Erstinverkehrbringer bzw. Erstauslieferung an den Kunden ist erst zulässig, 
wenn dem CC MTV sämtliche  Unterlagen zur Anmeldung und alle Nachweise der Qualitätsfähigkeit 
vollständig vorliegen, diese durch das CC MTV geprüft wurden und dem Antragsteller die Zulassung 

schriftlich bestätigt wurde.   

Darüber hinaus muss der Hersteller über eine gültige Lizenzvereinbarung mit dem Schutzrechte-

inhaber verfügen. 

Jede Anschaffung eines neuen/weiteren Werkzeuges bedarf einer separaten Zulassung. 

4.2.3 Zulassung durch GS1 Germany 

Nach Vorlage aller geforderten Nachweise erteilt das CC MTV in der Regel innerhalb von 4 Wochen 

eine Zulassung für das/die im Antrag aufgeführte/n E Performance Behälterwerkzeug/e. Für jedes 
Folgewerkzeug muss der Zulassungsprozess erneut durchlaufen und eine neue Zulassungsnummer 
beantragt werden. 

Das beantragende Unternehmen wird durch das CC MTV in schriftlicher Form über die erfolgte Zu-
lassung als E Performance Behälterhersteller bzw. über die Erweiterung der zugelassenen Produkte 
informiert. 

Der E Performance Hersteller führt die GS1 Zulassungsnummer in seinem Werkzeug. Die Zulas-

sungsnummern werden in der BQF (Bezugsquellen-Freigabe) aufgeführt und auf der Homepage von 
GS1 Germany veröffentlicht. 

Zur Qualitätssicherung und Funktionsfähigkeit des Systems dürfen nur E1-E3 Performance Behälter 
mit GS1 Zulassungsnummer bei den Systemnutzern zum Einsatz kommen. 

4.3 Nachweis der Qualitätsfähigkeit 

Die Beauftragung aller Prüfungen/Audits zum Nachweis der allgemeinen/ spezifischen Qualitäts-
fähigkeit erfolgt jeweils durch den Systempartner selbst. 

4.3.1 Nachweis der allgemeinen Qualitätsfähigkeit 

Grundsätzlich ist der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der E Performance Behälter sowie der 
Inmould-Label Hersteller für die Sicherstellung gleichbleibender Qualität zuständig.  

Eine Zertifizierung gemäß DIN/ISO 9001 muss bei Beantragung der Zulassung für den im Antrag 
aufgeführten Produktionsstandort und bei den Prozessaudits nachgewiesen werden. Die Vergabe der 

GS1 Zulassungsnummer erfolgt nach Vorlage des Nachweises. 

4.3.2 Nachweis der spezifischen Qualitätsfähigkeit 

Zur Sicherung der Qualität des Behälterpools sind alle Hersteller von E Performance Behältern und 
Inmould-Labeln zur regelmäßigen Eigenüberwachung (Eigenkontrollen auf Einhaltung der Typbe-

schreibung im Rahmen ihres QM-Systems) verpflichtet. 

Der erstmalige Nachweis der spezifischen Qualitätsfähigkeit ist Voraussetzung für die Zulassung und 
erfolgt durch: 

a. Zertifikat über ein produktbezogenes Prozessaudit durch eine vom CC MTV anerkannte Zer-
tifizierungsstelle sowie  
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b. Prüfbericht eines durch das CC MTV anerkannten Materialprüfinstitutes über die Erfüllung 
der Anforderungen an die Bauform gem. Typbeschreibung bzw. für Hersteller von Inmould-
Labeln Prüfbericht eines durch das CC MTV anerkannten Materialprüfinstitutes über die Er-
füllung der Anforderungen an die Inmould-Label 

Einreichung von Prüfmustern bei zugelassenen Prüfinstituten 

Der Hersteller der E Performance Behälter / Inmould-Label stellt zugelassenen Prüfinstituten eine 
ausreichende Anzahl an E Performance Behältern / Inmould-Labeln für die Prüfung gemäß Ab-
schnitt 5 zur Verfügung, erteilt einen Prüfauftrag und übernimmt somit die Kosten für die Prü-
fungen.  

Die Prüfungen können durch ein Prüfinstitut oder ggf. als Teilprüfungen durch mehrere Prüfinstitute 
erfolgen. 

Durchführung von produktbezogenen Prozessaudits 

Zum Nachweis der spezifischen Qualitätsfähigkeit (Qualitätsniveau) bei der Herstellung von E Perfor-
mance Behältern und im Sinne der Einhaltung der Typbeschreibung müssen alle Behälterhersteller / 

Erstinverkehrbringer vor der Zulassung und Erstauslieferung ein Prozessaudit durchführen lassen. 
Dieses erfolgt bei laufender Produktion  (mind. 1 Behältertyp) und umfasst alle zur Zulassung ange-
meldeten Werkzeuge. 

GS1 Germany oder einer von GS1 Germany beauftragten dritten Person ist auf Anforderung auch 

binnen 48 h Zutritt zu den Produktionsanlagen sowie relevanten Produktionsaufzeichnungen zu ge-
währen. 

4.3.3 Erstellung des Prüfberichtes/Auditberichtes 

Das ausgewählte Prüfinstitut erstellt gemäß den Prüfvorschriften den Prüfbericht. Der Prüfbericht 
wird dem Hersteller / Erstinverkehrbringer der E Performance Behälter sowie dem CC MTV zuge-
sandt. Gleiches gilt für die Erstellung von Auditberichten über die durchgeführten Prozessaudits. 

4.4 Aufrechterhaltung der Zulassung und regelmäßige Überwachung der 
E Performance Hersteller / Erstinverkehrbringer 

Zur Sicherung der Qualität des Behälterpools und zum Nachweis der fortlaufenden Qualitätsfähigkeit 

sowie Einhaltung der Typbeschreibung für E1-E3 Performance Behälter sind die Behälterhersteller 
und Inmould-Label-Hersteller zur regelmäßigen Eigenüberwachung (Eigenkontrollen auf Einhaltung 
der Typbeschreibung im Rahmen ihres QM-Systems) vertraglich verpflichtet. Im Rahmen der Fremd-
überwachung sind folgende Nachweise regelmäßig vorzulegen: 

■ Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 9001:2008  gemäß Gültigkeit des Zertifikats 

■ Produktbezogenes Prozessaudit    jährlich 

Es liegt in der Verantwortung des Systempartners, entsprechende Nachweise unverzüglich beim 
CC MTV einzureichen. Die Nachweise sind rechtzeitig vor Ablaufdatum des Gültigkeitszeitraumes 
durch den Systempartner gegenüber dem CC MTV zu erbringen. Erfolgt die Erbringung der gefor-
derten Nachweise nicht rechtzeitig, wird dem Inhaber die Verwendung der Typnummer aberkannt 
und er wird aus der Liste der zugelassenen Hersteller, Vertreiber oder Inverkehrbringer gestrichen. 

4.5 Anforderungen an Inmould-Label-Hersteller 

Die Anforderungen an Inmould-Label-Hersteller zur spezifischen Qualitätsfähigkeit sind nicht Be-
standteil dieser Typbeschreibung und werden in einem gesonderten Anforderungskatalog geregelt. 

4.6 Anforderungen an Zertifizierungsstellen / Prüfinstitute 

Mit der Begutachtung der Qualitätsfähigkeit von Herstellern für E Performance Behälter und Inmold-

Label dürfen ausschließlich geeignete und durch das CC MTV anerkannte Zertifizierungsstellen/Prüf-
institute beauftragt werden. 

Entsprechende Qualifikationsnachweise sind regelmäßig durch die Zertifizierungsstellen / Prüfinstitu-
te zu erbringen. 
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4.6.1 Zertifizierungsstellen zur Bewertung von Management-Systemen 

Zertifizierungsstellen zur Auditierung und Bewertung von Management-Systemen nach DIN EN ISO 
9001:2008 benötigen eine Akkreditierung gemäß ISO/IEC 17021. 

4.6.2 Zertifizierungsstellen zur Durchführung von Prozessaudits 

Zertifizierungsstellen zur Durchführung der jährlichen, produktbezogenen Prozessaudits benötigen 
eine Akkreditierung nach ISO/IEC 17021 oder DIN EN 17065 (vormals 45011). Die mit der Durch-
führung von Prozessaudits beauftragten Auditoren müssen über eine fachliche Eignung für den Pro-
duktscope Spritzguss verfügen. 

4.6.3 Materialprüfinstitute 

Materialprüfinstitute, welche mit der physischen Prüfung von E Performance Behältern zum Nach-
weis der Erfüllung der in Abschnitt 5 definierten Qualitätskriterien beauftragt werden, müssen über 

eine Akkreditierung gemäß ISO/IEC 17025 verfügen. 

4.7 Maßnahmen bei Qualitätsmängeln 

Stellen Materialprüfinstitute oder Zertifizierungsstellen zur Durchführung der jährlichen Prozess-
audits kritische Abweichungen gegenüber der Typbeschreibung für E1-E3 Performance Behälter fest, 
sind sie dazu verpflichtet, diese dem CC MTV bei GS1 Germany unverzüglich zu melden. 

Das CC MTV kann den Systempartner in diesem Fall vorübergehend sperren und ihm die Herstellung 
bzw. das Inverkehrbringen weiterer E Performance Behälter untersagen. Gleichzeitig wird dem Her-
steller/Erstinverkehrbringer eine angemessene Frist zur Stellungnahme eingeräumt. Die Wiederauf-
nahme der Produktion erfordert eine vorherige Freigabe durch das CC MTV. 

Werden vom CC MTV Mängel in der Gütesicherung oder die Nichteinhaltung der in dieser Typbe-
schreibung vorgeschriebenen Prozesse festgestellt oder diesem angezeigt, wird der betroffene Her-
steller zur Abstellung des Mangels und zum Nachweis durch einen 8D-Report innerhalb von 10 
Werktagen verpflichtet. 

Kommt der betreffende Hersteller der Aufforderung nicht nach bzw. werden die festgestellten Män-
gel aus Sicht des CC MTV nicht hinreichend abgestellt, folgen Maßnahmen. 

Diese sind je nach Schwere des Verstoßes: 

a. Nachprüfung bei einem zugelassenem Prüfinstitut 

b. zusätzliche Auflagen im Rahmen der Eigenüberwachung 

c. ggf. Fremdüberwachung 

d. Entzug der Zulassung für den/die betreffenden E Performance Behälter  

Die genannten Maßnahmen können auch miteinander gekoppelt angewendet werden. Die anfallen-
den Kosten sind vom betroffenen Hersteller zu tragen. 
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5 Qualitätskriterien und deren Überwachung 

5.1 Prüfbedingungen 

Die nachfolgenden Qualitätsprüfungen werden an neuen E Performance Behältern durchgeführt, 
welche zudem mindestens 72 Stunden alt sind sowie bis zur Prüfung bei Raumtemperatur gelagert 
wurden. Die Maßtoleranzen gemäß der Prüfmaßzeichnung im Anhang müssen eingehalten werden. 

5.2 Prüfungsarten 

Grundsätzlich ist der Hersteller der E Performance Behälter für die Sicherstellung gleichbleibender 
Qualität verantwortlich.  

Im Rahmen des betrieblichen Qualitätsmanagementsystems hat jeder Hersteller regelmäßige Eigen-
kontrollen nach Vorgabe der Typbeschreibung durchzuführen und deren Ergebnis zu dokumentieren 

(siehe 5.5). 

Behälter, bei denen einzelne Qualitätskriterien nicht erfüllt sind, sind gemäß Lenkung fehlerhafter 
Produkte, sowie dieses in der ISO 9001 beschrieben und im Unternehmen umgesetzt wird, auszu-
sortieren und zu entsorgen. Über aussortierte Behälter (Seriennummern), Art der Abweichung und 
durchgeführte Korrekturmaßnahmen sind Aufzeichnungen zu führen.  

Im Rahmen von Erstmusterprüfungen und Wiederholungsprüfungen wird festgestellt, ob die unter-
suchten Muster der geltenden Typbeschreibung entsprechen. 

Alle bei der Zulassung und Überwachung festgelegten Prüfungen durch neutrale Prüfinstitute oder 
Zertifizierungsstellen sind vom Systempartner selbst zu veranlassen. Die Kosten sind von diesem zu 
tragen. 

5.3 Allgemeine Prüfungen für E Performance Behälter durch neutrale Prüf-
institute 

5.3.1 Globalmigration 

Die Migration liegt bei spezifikationsgemäßer Anwendung unter den gesetzlichen Grenzwerten, ge-
mäß der Verordnung (EU) 10/2011.  

Dieses ist mit einer Globalmigrationsuntersuchung nachzuweisen.  

Die Prüfungsbedingungen entsprechen den Standardprüfungsbedingungen OM 2 gemäß Anhang V, 
Tabelle 3 der Verordnung (EU) 10-2011 (10 d bei 40°C) und gelten somit für die folgenden Lebens-
mittelkontaktbedingungen: 

Jegliche Langzeitlagerung bei Raumtemperatur oder darunter, einschließlich Erhitzung auf 70°C bis 
zu 2 Stunden lang oder Erhitzung auf 100°C bis zu 15 Minuten lang. 

Die eingesetzten Simulantien (A, B, D2, E) gelten für alle Arten von Lebensmitteln. Die Analysen 

wurden entsprechend der Bedingung für Mehrweggegenstände mehrfach wiederholt. 

5.3.2 Prüfung des äußeren Erscheinungsbildes 

Die E Performance Behälter müssen eine gleichmäßige matte Einfärbung und glatte Oberflächen auf-
weisen, die frei von Fremdkörpern, Lunkern, Rissen, Schwimmhäuten und anderen Fehlstellen sein 
müssen. Geringfügige flache, verarbeitungsbedingte Unebenheiten bzw. Einfallstellen sind zulässig, 
soweit dadurch die Gebrauchstauglichkeit gemäß dieser Typbeschreibung nicht beeinträchtigt wird. 

5.3.3 Prüfung der Farbe 

Die Messung findet unter Lichtart  D 65 (klarer blauer Nordhimmel zur Mittagszeit) und einem Win-
kel von 10° am Boden der E Performance Behälter statt. Als Referenz sind zertifizierte Farbvorlagen 
mit den oben genannten Eigenschaften im CIE LAB Farbraum oder entsprechend kalibrierte Farb-
messgeräte zu verwenden. 
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5.3.4 Prüfung der Maße und Gewichte 

Es werden die Maße gemäß der Prüfmaßzeichnung in Anlage 1.1 – 1.4 gemessen und dokumentiert. 

Anmerkung:  

Zur produktionsbegleitenden Prüfung können die Hersteller abgeleitete Prüfmaße fest-

legen, so lange sichergestellt ist, dass die Maße nach 72 h eingehalten werden. 

Beschreibung Maß [mm] 

Außenlänge (gemessen im Eckbereich) 598 +/-2 

Außenbreite (gemessen im Eckbereich) 398,5 +1,5/ -2 

Höhe E1 126 +/-1 

Höhe E2 201+/-1 

Höhe E3 301 +/-1 

Durchbiegung LS +1/-5 

Bodendurchbiegung (im Bombagenbereich) 0 – 10 

Abbildung 5-1: Prüfmaße (nach Abkühlzeit 72 h) 

5.3.5 Prüfung der Kennzeichnungen und Identifikationen 

Die Prüfung der äußeren Kennzeichnungen und Identifikationen erfolgt gemäß Abschnitt 2.3 und ist 
zu dokumentieren. 

Der MTV-Hersteller stellt sicher, dass die eingesetzten Seriennummern in der GRAI, im  IML, nur 
einmal vergeben wird und somit eindeutig bleibt. 

Dies bedeutet im Besonderen: 

■ Der Hersteller der IML muss sicherstellen, dass die Seriennummer in der GRAI nur einmal ver-
geben wird. 

■ Der Hersteller des E1-E3 Performance muss bei Einsatz mehrerer IML Hersteller sicherstellen 
dass die Nummernkreise entsprechend sichergestellt sind. 

Dies ist ein wesentlicher Kontrollpunkt im Rahmen der Zulassung und jährlichen Zertifizierung. 

5.3.6 Gewichtskontrolle 

Je 12 leere, trockene E Performance Behälter werden einzeln gewogen. 

Die zulässigen Tara-Gewichte und Toleranzen sind in Tabelle 1 beschrieben. 

5.4 Anwendungsbezogene Prüfungen für E Performance Behälter durch 
neutrale Prüfinstitute 

Die anwendungsbezogenen Prüfungen stellen den Test auf Praxistauglichkeit dar. Das Ziel dieser 
Prüfungen besteht darin, reproduzierbare und schnelle Ergebnisse von Qualitätstests zu erhalten. 

5.4.1 Verwendung mit Lebensmitteln 

Konformitätserklärung nur bei Zulassung: Migrationsuntersuchungen für die Verwendung mit 

Lebensmitteln. 



Typbeschreibung E1-E3 Performance Behälter in der Fleischbranche 

Version 1.3, Final, Jul 2019 © 2019 GS1 Germany  Seite 22 von 28 

5.4.2 Fallprüfung bei Raumtemperatur 

Leere E Performance-Behälter lässt man bei Raumtemperatur (+23 ± 2) °C aus 4 m Höhe auf einen 
starren, ebenen Boden fallen. Die Aufhängung der Behälter ist so vorzunehmen, dass die Längskan-
te bzw. Querkante bzw. Ecke im Winkel von 45° zum Behälterboden steht. 

Fallfolge: 

1. Aufprall auf den gesamten Boden 

2. Aufprall auf die untere Längskante 

3. Aufprall auf die untere Querkante 

4. Aufprall auf eine untere Ecke 

Pro Fallprüfung sind 3 Behälter zu prüfen. 

Nach den Fallprüfungen müssen die leeren E Performance Behälter weiterhin funktionsfähig sein, sie 
dürfen nicht bersten oder zersplittern und auch keine Risse aufweisen. 

5.4.3 Fallprüfung bei Tiefkühltemperaturen 

Leere E Performance Behälter werden innerhalb von 4 Stunden auf -23°C abgekühlt. Anschließend 
lässt man die Behälter bei Raumtemperatur (+ 23 ± 2) °C einzeln aus 2,5 m Höhe auf einen star-
ren, ebenen Boden fallen. Fallfolge, Aufprallwinkel und Anzahl pro Fallprobe erfolgen gemäß Punkt 

5.4.2. Die Fallproben müssen vom Herausnehmen aus der Kühltruhe bis zum letzten Aufprall auf die 
Ecke innerhalb von 5 Minuten durchgeführt werden. Dabei erfolgen die einzelnen Fallproben in auf-
einanderfolgenden gleichen Zeitintervallen von je 1 Minute. 

Nach den Fallprüfungen müssen die leeren E Performance Behälter weiterhin funktionsfähig sein, sie 
dürfen nicht bersten oder zersplittern und auch keine Risse aufweisen. 

5.4.4 Stauchdruckprüfung 

Bruchlasttests bei verschiedenen Temperaturen, Sicherheitsfaktor: 2,5 

Prüfaufbau: 3 Behälter übereinander 
Prüfgeschwindigkeit: 12,5 mm/min 
Prüftemperatur: Raumtemperatur 
Mindestens zu erreichende Bruchlastwerte:  

E1-E3 Performance 1250 daN 

5.4.5 Stapeldruckprüfung 

Stapeldruckprüfung in vertikaler Richtung. Raum- und E Performance Behälter-Temperatur: 
(23+/- 2°C) 

Es werden 3 E Performance Behälter aufeinander gestapelt und während einer Dauer von mindes-
tens 7 Tagen über eine verwindungssteife, beweglich gelagerte Druckplatte gleichmäßig  mit 500 kg 
belastet. 

Bedingung: 

Nach diesem Test dürfen die E-Performance-Behälter mit der Drucklast keine sichtbaren Verände-
rungen oder Schäden aufweisen, die ihre Funktion beeinflussen. 

5.4.6 Bodendurchbiegungsprüfung 

Die Prüfung erfolgt mit lose eingefüllten Stahlkugeln gemäß vorgegebenen Füllgewichten (Abschnitt 
2.2) 

Es werden 2 E Performance Behälter auf Schienen gelagert, so dass sie längsseitig nur auf dem Sta-
pelrand komplett aufliegen. 

Die Bodendurchbiegung wird zu folgenden Zeitpunkten vermessen: 

■ Unbelastet 
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■ Nach Befüllung 

■ Nach 48 h Belastung (Testmasse noch nicht entnommen) 

■ 24 h nach Entlastung (Lagerung wie während der Belastungsphase) 

Nach 48 Stunden wird der Behälter auf eine ebene feste Unterlage gestellt. Dabei muss der Behälter 

sicher stehen und darf nicht kippeln.  

24 Stunden nach Entlastung muss sich die Bodendurchbiegung weitgehend zurückgestellt haben und 
kleiner 0 mm sein. 

5.4.7 Netzmittelbad-Test nur bei Zulassung 

Prüfungsart: 2 Behälter werden 48 Stunden bei 50°C in ein Netzmittelbad getaucht und dann visuell 
auf Spannungsrisse überprüft.  

5.5 Laufende interne Qualitätssicherung 

Die E1-E3 Performance Hersteller gewährleisten in laufender Serie durch ihre interne Qualitätssiche-
rung die Einhaltung folgender Qualitätskriterien. 

Prozessbegleitende 

Qualitätssicherung 

Prüfhäufigkeit Details unter: 

Sichtprüfung: Prüfung des äußeren 
Erscheinungsbildes  

alle acht Stunden und mind. 1x pro 
Fertigungsschicht 

Punkt: 5.3.2 

Maße: Länge, Breite, Höhe bei 
Raumtemperatur (Punkt 2.2 + 

Zeichnungen) 

täglich, 24 h nach Produktion Punkt: 5.3.4 

Tara-Gewichte für jeden Behälter Punkt: 5.3.6 
 

Bodenebenheit täglich, 24 h nach Produktion Punkt: 5.4.6 

Farbe täglich, 24 h nach Produktion Punkt: 5.3.3 

Einsatz eines Sicherungssystems zur 

Label-Prüfung: Vergleich der vier IML auf 
Gleichheit nach dem Fertigungsprozess 

für jeden Satz Inmould-Label Punkt: 5.5.2 

Kennzeichnung Inmould-Label: Prüfen 
des GS1-128 Strichcodes und des GS1 
DataMatrix Codes auf Lesbarkeit  

für jeden Behälter Punkt: 5.6.1 

Prüfung der Position der IML alle acht Stunden Punkt: 5.5.2 
 

Waschtest Fertigungslos > Wochenlos = wöchentlich 
Fertigungslos< Wochenlos = einmal pro Los 

Punkt: 5.5.1 

Labeltest (Kreuzschnitttest) Fertigungslos > Wochenlos = wöchentlich 
Fertigungslos< Wochenlos = einmal pro Los 

Punkt: 5.5.4 

Tabelle 5-1: Prüfkriterien und Prüfhäufigkeiten Eigenüberwachung 

5.5.1 Waschtests im Rahmen der internen Qualitätssicherung 

Im Rahmen der laufenden internen Qualitätssicherung sind im laufenden Produktionsprozess 
wöchentliche Waschtests  mit folgenden Parametern durchzuführen: 

■ direkte Ausrichtung der Düse auf das Etikett 

■ Wasser (0°dH), 50 bar, +80° C 

■ 150 Bewegungen der Düse über das Etikett 

■ Düsentyp: Whirl-Disk DW 750-1-60, Woma, Verfahrgeschwindigkeit: 80mm/s 

■ Distanz Düse-Produkt: 50mm 

Ergebnis: kein Ablösen des Lackes bzw. Barcodes erkennbar. 
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5.5.2 Prüfung der Inmould-Label auf Gleichheit 

Das Unternehmen muss über ein wirksames Verfahren zur Verifikation der Gleichheit der verwen-
deten Inmould-Label auf allen vier Behälterseiten für jeden produzierten E Performance Behälter 
verfügen. Behälter mit nicht identischen Labeln sind wie nicht konforme Produkte zu behandeln und 

als solche zu kennzeichnen. 

Die Prüfungen der beiden Labelsicherungssysteme sind elektronisch zu dokumentieren. Dem CC 
MTV wird bei Erfordernis auf Wunsch Einblick in die elektronisch erfassten Daten gewährt. 

5.5.3 Produktionskontrolle der Farbe 

Auf Basis einer Farbreferenz werden die FK bei Normlichtart D65 (min. 600 Lux) und TL84 visuell 

begutachtet. Dazu werden in einer abgeschirmten Kammer oder einem dunklen bzw. verdunkel-
baren Raum mit Hilfe einer Normlichtart D65 und TL84 visuelle Vergleichsprüfungen vorgenommen.  

Hierbei werden Farbreferenz und E1-E3 Performance Behälter unter einem Winkel von 45° und  

einem Abstand von mindestens 800 mm miteinander verglichen. Subjektives Ergebnis ist eine  
ja/nein-Entscheidung, ob der Farbton in den vorgegebenen Farbtonbereich passt.  

Die visuelle Begutachtung muss von mindestens zwei Personen durchgeführt werden und deren sub-
jektive Bewertungen gemittelt als Ergebnis der Prüfung verwendet werden. 

Als Referenz sind zertifizierte Farbvorlagen mit den unter 3.2 definierten Eigenschaften im CIE LAB 
Farbraum oder ein entsprechend farbmetrisch vermessener Referenzbehälter und/oder Grenzmuster 
zu verwenden. 

5.5.4 Kreuzschnitttest 

Folgender Test ist an einem gemouldeten Label produktionsbegleitend durchzuführen: 

■ 5 Längsschnitte 

■ 5 Querschnitte 

auf dem Label, mit einem Abstand von 2-5 mm. 

Ergebnis: keine Ablösung erkennbar 

5.5.5 Dokumentation der laufenden internen Qualitätssicherung 

Die Durchführung aller Prüfungen, Prüfergebnisse sowie ggf. erforderlicher Korrekturmaßnahmen 
sind zu dokumentieren.  

Die Einhaltung der Qualitätsanforderungen bei der Produktion und die Durchführung regelmäßiger 
Maßnahmen zur Eigenüberwachung gemäß Typbeschreibung wird durch eine jährliche Betriebsins-
pektion des Produktionsbetriebes überwacht.  

Die Erstauslieferung von E Performance Behältern je Behältertyp ist erst nach Einreichung aller Prüf-
zertifikate inkl. erfolgter Erstinspektion und Zulassungsbestätigung durch das CC MTV zulässig. 

GS1 Germany wird bei Erfordernis auf Wunsch Einsicht in alle Dokumente und Aufzeichnungen ge-

währt. 

5.6 Externe Prüfung der Inmould-Label 

5.6.1 Prüfung der Labelqualität 

Alle nachfolgenden Prüfungen werden jeweils an neuen, bereits gemoldeten Labeln bzw. unge-

brauchten Behältern vorgenommen.  

Eine Ausnahme hiervon bilden nur Prüfungen, welche von den Inmould-Label-Herstellern selbst 
durchgeführt bzw. veranlasst werden. 

Mit der Durchführung der Prüfung, Bewertung und Dokumentation ist ein durch GS1 Germany 
zugelassenes, neutrales Prüfinstitut zu beauftragen. 
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A: Beurteilung der Lesequalität 

Die Lesequalität wird nach den Tests gemäß ISO/IEC 15416 für das GS1-128-Symbol und gemäß 
ISO/IEC 15415 für das GS1 DataMatrix-Symbol ermittelt. 

EN/ISO ANSI Bedeutung 

4 A Sehr gut 

3 B Gut 

2 C Befriedigend 

1 D Ausreichend 

0 F Durchgefallen 

Die oben aufgeführten Label entsprechen mindestens der Qualitätsstufe 3 (B).  

B: Chemische Beständigkeit der Label gegenüber Testflüssigkeiten bei Raumtemperatur 

Die Lesequalität nach chemischer Beanspruchung wird ermittelt, indem die gemoldeten Label 
24 Stunden in Testbenzin, Heptan, Frostschutzmittel (Kühlerfrostschutzmittel), Diesel, Seifenlauge 
(Haushaltsspülmittel+Wasser), Kaltreiniger, Wasser und Aceton gelegt werden.  

Nach dem Säubern wird bei 10 aufeinanderfolgenden Messungen jeweils die Scan-Reflexionsklasse 
von 3 (B) bei allen Prüfflüssigkeiten erreicht. 

C: Chemische Beständigkeit der Label gegenüber Waschlauge bei 70°C 

Die Lesequalität der gemoldeten Label wird nach einer 15-minütigen Beanspruchung in einer 
1%igen Waschlauge (NaOH+P3) bei 70°C ermittelt. 

Nach dem Säubern wird bei 10 aufeinanderfolgenden Messungen jeweils die Scan-Reflexionsklasse 
von 3 (B) bei allen Prüfflüssigkeiten erreicht. 

D: Chemische Beständigkeit der Label gegenüber Waschlauge bei 90°C 

Die Lesequalität der gemoldeten Label wird nach einer 60-sekündigen Beanspruchung in einer 

1%igen Waschlauge (NaOH+P3) bei 90°C ermittelt. 

Nach dem Säubern muss bei 10 aufeinanderfolgenden Messungen jeweils die Scan-Reflexionsklasse 
von 3 (B) bei allen Prüfflüssigkeiten erreicht werden. 

E: Chemische Beständigkeit der Label gegenüber Isopropylalkohol (und MEK) 

Die Lesequalität der gemoldeten Label wird nach Beanspruchung durch ein 300-maliges Abwischen 
(Stofftuch) mit etwa 10N/cm² ermittelt. 

Nach dem Säubern wird bei 10 aufeinanderfolgenden Messungen jeweils die Scan-Reflexionsklasse 

von 3 (B) bei allen Prüfflüssigkeiten erreicht. 

F: Waschbeständigkeit der Label in automatischen Waschanlagen (wird auf Anlagen 
getestet) 

Werden von Nutzern der E1-E3 Performance Behälter Waschanlagen betrieben, ist eine Bemuste-
rung auf der Anlage durchzuführen. Der Nutzer dokumentiert die Parameter der Anlage und lässt 

5 Behälter mit mindestens 4 Labeln jeweils 120-mal durch die Waschanlage laufen. 

Anschließend stellt der Nutzer diese Behälter dem Inmould-Label-Hersteller oder einer geeigneten 

Institution zur Verfügung, diese/r ermittelt die Scan-Reflexionsklasse und erteilt eine Freigabe für 
die Waschanlage und die Wasch-Parameter. 

G: Prüfung der Label auf Reibechtheit 

Die Prüfung wird gemäß DIN EN ISO 105-X12 mittels eines Crockmeter-Testgerätes der Firma SDL 
Atlas (CM-5;AATCC) durchgeführt. 

Ein Baumwolltuch wird auf einen Prüffinger mit einem Durchmesser von 16 mm gespannt und mit 

9 N auf das Label gedrückt und die folgende Prüfung durchgeführt: 
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i. 1.000 Hübe   Ermittlung des Graumaßstabes des Baumwolltuches 
Auswechseln des Baumwolltuches 

ii. 1.000 Hübe   Ermittlung des Graumaßstabes des Baumwolltuches 
Auswechseln des Baumwolltuches 

iii. 1.000 Hübe   Ermittlung des Graumaßstabes des Baumwolltuches 
Auswechseln des Baumwolltuches 

iv. 1.000 Hübe   Ermittlung des Graumaßstabes des Baumwolltuches 
Auswechseln des Baumwolltuches 

v. 1.000 Hübe   Ermittlung des Graumaßstabes des Baumwolltuches 
Auswechseln des Baumwolltuches 

Der Graumaßstab ist wie folgt bewertet: 

Graumaßstab 5: Sehr gute Reibechtheit 

Graumaßstab 3: Mittlere Reibechtheit 

Graumaßstab 1: Niedrige Reibechtheit 

Bis zu 4.000 Hüben darf keine Verfärbung des Baumwolltuches erkennbar sein. Zwischen 4.000 und 
5.000 Hüben muss mindestens der Graumaßstab 5 erreicht werden. 

Versuchsdurchführung durch : Prüfinstitut 

Ermittlung der Ergebnisse durch : Prüfinstitut 

Dokumentation durch:  Prüfinstitut 

H: Beständigkeit der Label gegenüber UV-Licht 

Die UV-Beständigkeit des Barcodes (gedruckt in schwarz) wird mittels eines gemoldeten Labels ge-
mäß ISO 4892-2, Methode A, Zyklus 2 über einen Zeitraum von 1.000 Stunden ermittelt.  

Der Wert der Scan-Reflexionsprofilklasse muss vor dem Test 3 (B) und nach dem Test mindestens 
2 (C) betragen. 

I: Beständigkeit der Label gegenüber Tiefkühltemperaturen 

Die Tiefkühl-Beständigkeit wird mittels eines gemoldeten Labels über einen Zeitraum von 24 Stun-
den bei einer Temperatur von -40°C ermittelt. Das Label wird langsam auf -40°C herunter gekühlt. 

Der Wert der Scan-Reflexionsprofilklasse muss vor und nach dem Test 3(B) betragen. 
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6 Beladung und Transport 

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Beladung von LKW, Containern, Waggons etc. und den Trans-
port mit Gabelstaplern zu richten. Dabei sind insbesondere gesetzliche, berufsgenossenschaftliche 
und betriebliche Vorgaben zu beachten. 

7 Pfand 

Auf die Festlegung eines einheitlichen, unternehmensübergreifenden Pfandes im Rahmen des offe-
nen Poolsystems wird verzichtet. Einzelne Marktbeteiligte können auf bilateraler Ebene jedoch einen 
Verkaufswert/Rückkaufswert für die mitgelieferten E Performance Behälter vereinbaren. Bei der 
Festlegung des Betrages sollte der Aspekt des Plagiatschutzes berücksichtigt werden. 

8 Recycling 

Nicht mehr poolfähige E Performance Behälter und Vorgängermodelle werden vom Hersteller zu-
rückgenommen und dem Recyclingkreislauf zugeführt. 

Zulassungs- und Überwachungskriterien für von GS1 Germany zugelassene Recyclingunternehmen 
sowie Art und Umfang der Entsorgungsnachweise befinden sich in Erarbeitung durch das CC MTV. 

9 Datenerfassung und -verwaltung 

Die GRAls aller hergestellten E Performace Behälter mit den zugehörigen Zeitstempeln sind elektro-
nisch im EPCIS-Format an die Koordinierungstelle des CC MTV zu melden.  

Die Meldungen erfolgen täglich, mindestens jedoch bei Versendung dieser Behälter. Der Zeitstempel 
bezieht sich jeweils auf denn Herstellungszeitpunkt. 

Die erfolgreiche Sendung einer Testnachricht im EPCIS-Format ist Bestandteil und Voraussetzung 

für die Zulassung. 

Dateninhalte: 

■ Informationen zum Aufbau und der Syntax der EPCIS-Nachrichten 

■ Anzahl der im Meldezeitraum produzierten E Performance auf Basis der GRAI  

 

Aufbau des EPCIS - Format: Details gemäß (Anlage 3) 

Ergänzende Information: Broschüre EPCIS (Anlage 4) 

http://www.gs1.org/gsmp/kc/epcglobal 
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10 Glossar 

Inmould-Label-Verfahren 

Das Inmould-Verfahren (oder In-Mould-Verfahren) ist ein Spritzgießverfahren. Dabei werden in das 
Spritzgießwerkzeug eingelegte Substrate wie Stoff, Papier, Holzfurnier oder beliebig bedruckte oder 
strukturierte Folien hinterspritzt. Dies gelingt relativ zuverlässig. Auf diese Weise entstehen in einem 
Arbeitsschritt anspruchsvolle Oberflächen. In der Verpackungsherstellung wird das Verfahren häufig 
auch In-Mould-Labeling genannt. Es gibt auch ein sogenanntes In-Mould Decoration Verfahren, wo-

bei hier die Folie nicht in das Werkzeug eingelegt wird, sondern als ein Folienband mit Hilfe eines 
Motors senkrecht durch die Form hindurchrollt. Durch Sensoren werden die einzelnen Bilder positio-
niert. Dieses Verfahren weist eine wesentlich bessere Qualität als das In-Mould-Labeling-Verfahren 
auf. Daher wird dieses Verfahren besonders bei hochpräzisen Formteilen, z. B. Mobilfunktelefonen, 
eingesetzt. 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/In-Mold-Verfahren 

CC MTV 

Das CC MTV ist die Koordinierungsstelle der GS1 Germany, welches die Qualitätsfähigkeit der Her-
steller/Erstinverkehrbringer von E Performance Behältern im offenen Pool-System für Fleischbehäl-
ter im Rahmen des Qualitätssicherungssystems zulässt und überwacht. 

Behälterhersteller 

Behälterhersteller im Sinne der Typbeschreibung ist jeder Produzent von E Performance Behältern 
im eigenen Namen oder als Lohnfertigung / Auftragsfertigung für ein anderes Unternehmen. Die 

Fertigung kann dabei auf einem eigenen Behälterwerkzeug oder einem durch den Auftraggeber 
gestellten Behälterwerkzeug erfolgen. 

Erstinverkehrbringer 

Erstinverkehrbringer im Sinne der Typbeschreibung ist jedes Unternehmen, welches E Performance 
Behälter unter Anbringung seines Namens/Logos erstmalig in Verkehr bringt (vgl. Punkt 2.3.1 
„Kennzeichnung und Identifikation“), unabhängig davon, ob er diesen selbst hergestellt hat. 

Hinweis: das Aufbringen eines Namens, Logos, Bildes o. ä. zu werblichen Zwecken ist generell nicht 

zulässig. 

Ist das Unternehmen nicht selbst Hersteller der E Performance Behälter (Lohnfertigung auf eigenem 
Werkzeug bzw. Auftragsfertigung auf Werkzeug des Herstellers), tragen die E Performance Behälter 
die GS1 Zulassungsnummer des Erstinverkehrbringers bzw. des Herstellers der eine eigene Zulas-
sungsnummer besitzt. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/In-Mould_Decoration
https://de.wikipedia.org/wiki/In-Mold-Verfahren

